
Sachverhalt:

Seitens eines Grundstückseigentümers wurde der Antrag gestellt, für den Bereich Friedhofsweg
1 bis zum Friedhof eine Außenbereichssatzung gemäß § 35 Abs. 6 BauGB aufzustellen, um
u.a. eine Bebauung im Bereich des Friedhofsweges 1 zu ermöglichen.

Um das Bauleitplanverfahren anzustoßen, ist die Beschlussfassung über einen entsprechenden
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB erforderlich.

Der Geltungsbereich der aufzustellenden Außenbereichssatzung ist aus dem der
Beschlussvorlage beigefügten Übersichtsplan ersichtlich.

Die Kosten des Bauleitplanverfahrens sind vom Antragsteller zu tragen.

Beschlussvorschlag:

Für die Aufstellung der Außenbereichssatzung „Friedhofsweg“ gemäß § 35 Abs. 6 BauGB wird
ein Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB gefasst.

Finanzen:

Finanzielle Auswirkungen Nein x

Anlagenverzeichnis:

Geltungsbereich_Aussenbereichssatzung_Friedhofsweg

Stadt Wiesmoor
Der Bürgermeister
Fachgruppe 4.1

Wiesmoor, 06.03.2023

Beschlussvorlage
Vorlagen Nr.

BV/033/2023

öffentlich

Aufstellung einer Außenbereichssatzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB im Bereich des
Friedhofsweges
Hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB

Beratungsfolge:

Nr. Gremium Datum Zuständigkeit Status Beschluss

1 . Ausschuss für Stadtentwicklung,
Klima- und Umweltschutz

23.03.2023 Empfehlungsbe
schluss

öffentlich Beschlossen

2 . Verwaltungsausschuss 09.05.2023 Entscheidung nicht öffentlich


